
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A N G E B O T 

Einführung 
Qualifizierte Elektronische Signatur (QES) & 
Anerkannte Zustellplattform 



Ihre Aufgabe 

Die Teilrevision des Verwaltungsrechtspflegegesetzes 
(VRG) und die neue Verordnung über elektronische 
Verfahrenshandlungen (VeVV), die ab dem 1. Januar 
2027 in Kraft treten, bringen tiefgreifende Neuerun- 
gen für alle öffentlichen Organe im Kanton Zürich. 

Sie erfordern eine medienbruchfreie elektronische 
Verwaltung und beeinflussen damit zahlreiche 
Prozesse – von der sicheren Kommunikation mit 
Einwohner/innen und Unternehmen bis hin zur 
elektronischen Aktenführung. 

Konkret heisst das, dass folgende Änderungen bis 
spätestens am 31.12.2026 vollzogen sein müssen: 
• Einführen einer vom Bund anerkannten Zustell- 

plattform für den elektronischen Empfang von 
Eingaben sowie den Versand entsprechender 
behördlicher Anordnungen. 

• Bereitstellen einer Infrastruktur für elektronische 
Signaturen und/oder Siegel, d.h. einer 
sogenannten Qualifizierten Elektronischen 
Signatur (QES). 

• Ermöglichen eines behördeninternen elektroni- 
schen Verkehrs. 

Unser Angebot 

Wir unterstützen Sie bei der passgenauen Einführung 
einer QES und einer vom Bund anerkannten Zustell- 
plattform. 

Hierfür analysieren wir zuerst Ihre Ausgangslage und 
erarbeiten dann darauf basierend die Projektgrundla- 
gen für die Beschaffung und Einführung der entspre- 
chenden Produkte. 

Auf Wunsch begleiten wir Sie anschliessend auch 
durch das gesamte Projekt, sei dies in der Rolle der 
Projektleitung, des Projekt-Coachs oder punktuell 
beratend im Rahmen ausgewählter Workshops. 

Ihre Vorteile 

Die Einführung von QES und Zustellplattform ist 
ein Projekt, das eine entsprechend professionelle 
Vorbereitung und Planung erfordert und optimal an 
die Voraussetzungen Ihrer Organisation anknüpfen 

sollte. Unsere Beraterinnen und Berater verfügen 
über langjährige Erfahrung in der Durchführung von 
Digitalisierungsprojekten im Verwaltungsumfeld. 

Dank unserer Expertise erhalten Sie einen klaren 
Überblick, wie die gesetzlichen Neuerungen pünktlich 
und im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen umge- 
setzt werden können. 

Ihre Ansprechpersonen 

Kontaktieren Sie uns ganz einfach per E-Mail oder 
telefonisch für eine unverbindliche Offerte. 
 

Catherine Ricklin Benjamin Stark 

E-Mail E-Mail 
+41 44 388 74 66 +41 44 388 74 73 

 

Fabian Marty 

E-Mail 
+41 44 388 74 15 

 
 
 

 
Federas Beratung AG 
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